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BSN-Stellungnahme zum Entwurf ei-
nes Siebten Gesetzes zur Änderung 
des Regionalisierungsgesetzes (BT-
Drs. 20/1739) 
Berlin, 12.05.2022 

Der Bundesverband SchienenNahverkehr (bis Juni 2021: BAG-SPNV) vert rit t  die Inte-
ressen aller 27 Aufgabent räger Deutschlands, die auf der Grundlage der jeweiligen 
ÖPNV-Gesetze der Länder den Schienenpersonennahverkehr organisieren sowie Ver-
kehrsleistungen bestellen und finanzieren. 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit  zur Stellungnahm e und begrüßen den Geset-
zesentwurf in seinen Grundsätzen. Neben der hier festgelegten Fort führung des 
Corona-Ret tungsschirm s und der Kom pensat ion des einzuführenden 9-Euro-Tickets 
als Sonderfinanzierungstatbestand, m öchten wir noch weitere wicht ige Ergänzungs-
bedarfe aufzeigen. Dies sind gesetzlich zu verankernde Nachschusspflichten für den 
Ret tungsschirm  als auch für die besondere Tarifm aßnahme und die durch Kostenstei-
gerungen notwendige Erhöhung der Regionalisierungsm it tel zur Aufrechterhaltung 
von Verkehrsleistungen. 

Die ökologisch notwendige CO2-Redukt ion und die dafür benöt igte Verkehrsverlage-
rung von der St raße auf die Schiene m uss durch die Handlungen der Bundesregierung 
bestärkt  und durch von ihr zur Verfügung gestellte, zusätzliche Finanzm it tel für den 
ÖPNV erm öglicht  werden. 

Anmerkungen zum Corona-Rettungsschirm und 9-
Euro-Ticket 
Der aktuelle Gesetzesentwurf enthält  zwei essenzielle Bestandteile für die finanzielle 
Sicherung der Haushalte bei Verkehrsunternehmen und Aufgabent rägern: den Aus-
gleich für die Um setzung 9-Euro-Tickets in Höhe von 2,5 Mrd. Euro und den Ausgleich 
für pandem iebedingte Einnahm eausfälle in Höhe von 1,2 Mrd. Euro.  

Die Fortsetzung des Corona-Ret tungsschirm s unter Berücksicht igung der Ticketak-
t ion ist  grundsätzlich sehr posit iv zu bewerten, doch fehlt  im  Gesetzesentwurf noch 
eine explizit  hinterlegte Nachschusspflicht  des Bundes, sofern die Einnahm eausfälle 
höher als prognost iziert  ausfallen sollten. 

Die im  Koalit ionsausschuss beschlossene Maßnahm e „ 9 für 90“  (jetzt : 9-Euro-Ticket) 
zur Ent lastung der Bürger* innen ist  eine Chance für den ÖPNV neue Nutzer* innen zu 
generieren sowie verlorene zurück ins System  zu holen. Dafür setzt  die gesam te Bran-
che in einem  imm ensen Tem po alles in ihrer Macht  Stehende um , sodass ein Start  
zum  1. Juni gelingen und viele Fahrgäste sicher befördert  werden können. Wir begrü-
ßen ausdrücklich, dass zur erforderlichen Liquiditätssicherung bei den Unternehmen 
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und Aufgabent rägern gem äß Gesetzesentwurf die Auszahlung der 2,5 Mrd. Euro be-
reits 10 Tage nach Inkraft t reten des Änderungsgesetzes stat t finden soll. Diese Mit tel 
sollen die Einführung (Vert riebsaufwendungen und Market ing) und die entstehenden 
finanziellen Nachteile (Einnahmeausfälle) abdecken. Jedoch steht  die Branche vor ei-
ner weiteren großen Herausforderung, deren Finanzierung bislang ungeklärt  und ver-
wehrt  blieb. Dies betrifft  die Finanzierung von – soweit  überhaupt  kurzfrist ig realisier-
bar – erforderlichen Leistungsausweitungen sowie von zusätzlichem Servicepersonal 
zur Gewährleistung der Sicherheit  der in Massen zu erwartenden Fahrgäste. Dies um -
fasst  beispielsweise 

▪ erhöhte Fahrzeugkapazitäten, u.a. Mehrfach-Trakt ionen und Verstärkerzüge 
und dam it  einhergehende Zugpersonalm ehrbedarfe, 

▪ zusätzliche Sicherheitspersonale und Personale zur Reisendenlenkung an hoch-
belasteten Stat ionen und 

▪ höhere Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungskosten. 

Gleiches gilt  sowohl für den SPNV als auch für den sonst igen ÖPNV. 
Die Aufgabent räger und Verkehrsunternehm en arbeiten bereits an Akt ionsplänen, 
um  so viel Kapazitäten wie m öglich anzubieten und so die Sicherheit  als auch die 
Zufriedenheit  der Fahrgäste zu erhöhen. Dies gilt  insbesondere auf St recken, die 
schon heute sehr hohe Auslastungsgrade vorweisen (z. B. in tourist isch geprägten 
Regionen an Feiertagen und Wochenenden). Diese Akt ionspläne können aber auch 
nur dann sicher abgerufen werden, wenn ein nacht räglicher Ausgleich auf Nachweis 
durch Bund und Länder zugesagt  wird.  

Gefährdung der SPNV-Finanzierung – dringende Än-
derung im aktuellen Gesetzesentwurf notwendig 
Für eine ernsthafte Verkehrsverlagerung, eine echte Mobilitätswende sowie einer ge-
wünschten Verdopplung der Fahrgastzahlen m uss die Bundesregierung bei der aktu-
ellen Gesetzesänderung deut lich weiter gehen. Es sind dringend und unverzüglich 
weitere Ergänzungen in den Entwurf des Regionalisierungsgesetzes aufzunehmen. 
Die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre, insbesondere in den Bereichen Ener-
gie und Personal sowie darüber hinaus die aktuellen Kostenexplosionen im  Energie-
bereich sorgen für eine bedrohliche Unterdeckung auf der Seite der Bestellorganisa-
t ionen des SPNV und den Eisenbahnverkehrsunternehmen. Diese Situat ion wurde 
durch die Corona-Pandem ie und den daraus entstehenden Mehrkosten (Hygiene, Per-
sonal) sowie den ausgebliebenen prognost izierten Fahrgastzuwächsen als auch den 
Ukraine-Krieg m it  daraus result ierenden Lieferengpässen und dadurch hervorgerufe-
nen, zusätzlichen drast ischen Materialkostensteigerungen z. B. im  Fahrzeugbereich 
verschärft . Auch diese Entwicklungen bet reffen den ÖPNV in seiner Gesam theit . 

Sollte es keine sofort ige Erhöhung der Regionalisierungsm it tel geben, werden die 
Aufgabent räger in vielen Regionen dazu gezwungen sein, Verkehrsleistungen abzu-
bestellen, weil die vorhandenen Finanzm it tel nicht  ausreichen. Die im  Koalit ionsver-
t rag versprochene und von der Verkehrsm inisterkonferenz aberm als geforderte Er-
höhung der Regionalisierungsm it tel um  1,5 Mrd. Euro m uss jetzt  vollzogen werden. 

Die von der Verkehrsm inisterkonferenz am 04./05. Mai in ihrer Begründung hinterleg-
ten Mehrbedarfe sind plausibel und nachvollziehbar: 

▪ Angebotsausweitungen und Ausfälle von Fahrgastzuwächsen seit  2019  
▪ 1.300 Mio. Euro 
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▪ Steigerung von Bau-, Energie- und Personalkosten 

▪ 750 Mio. Euro 
▪ Zusätzlich gest iegene Energiekosten infolge des Ukraine-Konflikts  

▪ 900 Mio. Euro 

Die Summ e des Mehrbedarfs für 2022 beläuft  sich som it  auf 2,95 Mrd. Euro, dessen 
Hälfte die VMK vom  Bund gefordert  hat . Ferner zu bedenken und zeitnah zu evaluie-
ren ist , dass die folgenden relevanten Aspekte noch nicht  in diese Mehrbedarfe m it  
eingeflossen sind: 

▪ Die Um setzung von ETCS-Fahrzeugum - und -ausrüstungen im  Zuge der Verla-
gerung von Leit - und Sicherungstechnik von der Schiene in die Fahrzeuge, wel-
che keinesfalls über die Regionalisierungsm it tel abzudecken sind. 

▪ Durch den Ukraine-Konflikt  anstehende Erhöhungen bei Fahrzeugbeschaffungs-
kosten, die bereits in Angeboten und laufenden Fahrzeuglieferprozessen der 
Fahrzeugindust rie erkennbar werden. 

Die langfrist ige Erhöhung der Finanzierungsm it tel des Bundes ist  also dringend not -
wendig, dam it  die Länder und Aufgabent räger die ÖPNV-Tarife t rotz stark steigender 
Leistungskosten nicht  deut lich erhöhen m üssen und sie weiterhin ihre bestehenden 
Verkehrsangebote aufrechterhalten bzw. ausweiten können. Nur dann können auch 
die für die Mobilitätswende benöt igten Mehrleistungen geplant  und um gesetzt  wer-
den. 

Wir begrüßen die Best rebungen der Bundesregierung zu einem  für den Herbst  ange-
kündigten Ausbau- und Modernisierungspakt , in dem  es um  eine den polit ischen Zie-
len angemessene zukünft ige Finanzierung und einen entsprechenden Hochlauf der 
bereitgestellten Mit tel gehen soll. Ein erster Schrit t  auf diesem  Weg m uss aber – wie 
im  Koalit ionsvert rag festgelegt  – jetzt  erfolgen. 
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